
Liebe Mandantinnen, liebe Mandanten,

das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY hat im Januar 
2012 in Deutschland 150 TOP Steuerberater ausgezeichnet. 
Wir gehören dazu!

Damit wurden wir auf Anhieb bei 
unserer ersten Teilnahme am großen 
Steuerberatertest von FOCUS-MONEY 
als eine der bundesweit führenden 
Steuerberatungsgesellschaften ausge-
zeichnet.

Um unter mehr als 88.000 Steuerberatern die Kompetentes-
ten zu finden, initiierte FOCUS-MONEY zusammen mit dem 
Europäischen Institut für Steuerrecht und Betriebsprüfern  
diesen bundesweiten Steuerberatertest. Neben schwierigen 
und kniffligen Fachfragen von Betriebsprüfern zu Details 
aus dem Steuerrecht beinhaltete der Test Fragen zum 
Qualitätsmanagement des Unternehmens, dem Umfang des 
Beratungsangebotes und fachlichen Spezialisierungen sowie 
zur Unternehmensorganisation und -entwicklung. 

Wir freuen uns sehr, in die Liste der 150 deutschen TOP 
Steuerberater aufgenommen worden zu sein. Diese 
Auszeichnung stellt für uns eine große Anerkennung unserer 
geleisteten Arbeit dar; motiviert uns und spornt uns an, Sie als 
unsere Mandanten auch zukünftig qualifiziert, erfolgreich und 
persönlich zu beraten. 

Mit  besten Grüßen

News Januar
Februar
März
201201



Neues aus dem Steuerrecht

Bundesrat verabschiedet Gesetzespaket

Der Bundesrat hat am 25. 11. 2011 das sogenann-
te Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz verab-
schiedet. Eine Auswahl wichtiger Änderungen im 
Überblick:

	Berufsausbildung/Erststudium: Aufwendungen 
für eine erstmalige Berufsausbildung oder ein 
Erststudium bleiben außerhalb eines Dienstver-
hältnisses rückwirkend für Veranlagungszeiträu-
me ab 2004 Sonderausgaben. Zugleich steigt die 
Höchstgrenze ab 2012 auf 6.000 €. 

	Riester-Rente: Ab dem Beitragsjahr 2012 wird 
ein Mindestbeitrag von 60 € pro Jahr für die im 
Rahmen der steuerlich geförderten Altersvorsor-
ge mittelbar zulageberechtigten Personen einge-
führt.

Damit soll eine Rückforderung von Altersvor-
sorgezulagen aufgrund eines Wechsels des Zu-
lagestatus vermieden werden. Gemeint sind 
hier vor allem Mütter, die durch die Berück-
sichtigung von Kindererziehungszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nicht mittel-
bar, sondern in den ersten drei Lebensjahren 
ihres Kindes unmittelbar zulageberechtigt sind.  
 
Zulageberechtigte, die in der Vergangenheit in 
Unkenntnis ihres Zulagestatus keine oder zu ge-
ringe Altersvorsorgebeiträge geleistet haben, 
können für die Zulage in bestimmten Fällen Bei-
träge nachträglich entrichten.

	Kindergeld/Kinderfreibetrag: Erweiterung des 
Katalogs der Freiwilligendienste beim Kindergeld 
um den Bundesfreiwilligendienst (ab dem Veran-
lagungszeitraum 2011).  

	Abgeltungsteuer/Kirchensteuer: Ab 2014 wird 
ein automatisiertes Verfahren für den Kirchen-
steuerabzug bei abgeltend besteuerten Kapitaler-
trägen eingeführt. Die Bank fragt dann die für den 
Kirchensteuerabzug relevanten Daten beim Bun-
deszentralamt für Steuern ab, sofern der Kunde 
diese nicht bereits mitgeteilt hat. Widerspricht der 
Anleger diesem Abruf, erfolgt die Veranlagung 
zur Kirchensteuer erst über die Einkommensteu-
ererklärung.

Verbilligte Vermietung an Verwandte

Wohnungen werden an nahe Angehörige oftmals 
billiger vermietet als an Fremde. Beträgt die ver-
einbarte Miete ab 2012 mindestens 66% (= 2/3) 
der ortsüblichen Miete, gilt die Vermietung als 
vollentgeltlich und erlaubt so dem Vermieter den 
vollen Werbungskostenabzug (z. B. Finanzierungs- 
zinsen). Bei Verlusten muss der Vermieter keine  
positive Überschussprognose mehr über einen Zeit-
raum von 30 Jahren darlegen. Liegt die vereinbarte 
Miete hingegen unter 66 % der ortsüblichen Miete, 
sind die Werbungskosten in einen entgelt- und einen 
unentgeltlichen Teil auf-
zuteilen, d. h. der Ver-
mieter darf die Aufwen-
dungen nur in Höhe der 
Quote der gezahlten 
Miete als Werbungsko-
sten abziehen. Auch hier 
entfällt eine Prüfung der 
Einkunftserzielungsab-
sicht über eine Total-
überschussprognose.

Die Neuregelung gilt auch für alle bereits  
bestehenden Mietverträge. Betroffene Mietverträge 
müssen daher angepasst werden, wenn ein mög-
lichst hoher Werbungskostenabzug gesichert wer-
den soll.

Kinderbetreuungskosten

Kindergeld bzw. Kinderfreibeträge werden ab 2012 
bei volljährigen Kindern unter 25 Jahren, die die  
erste Berufsausbildung bzw. das Erststudium ab-
solvieren, gewährt. Die bisherige Einkünfte- und 
Bezügegrenze von 8.004 € entfällt. Nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines  
Erststudiums wird ein Kind bei einer weiteren Aus-
bildung hingegen nur berücksichtigt, wenn es keiner 
Erwerbstätigkeit nachgeht.

Ausnahmen: Unschädlich ist eine Erwerbstätigkeit 
mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher 
Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis. 

Ab dem Jahr 2012 kann der Ausbildungsfreibetrag 
in Höhe von 924 € für volljährige Kinder in Schul- 
oder Berufsausbildung, die außerhalb des elter- 
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tung, den Inhalt der Bilanz sowie der Gewinn- und  
Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz durch Datenfernübertragung an die  
Finanzämter zu übermitteln (sog. E-Bilanz).

Damit wird die bisherige Übermittlung durch die 
Abgabe in Papierform durch eine Übermittlung 
durch Datenfernübertragung ersetzt. Dies gilt  
unabhängig von der Rechtsform und der Größen-
klasse des bilanzierenden Unternehmens.

Die gesetzliche Regelung ist. grundsätzlich erstmals 
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem  
31.12.2011 beginnen. Für das erste Wirtschaftsjahr, 
das nach dem 31.12.2011 beginnt, wird es von der 
Finanzverwaltung jedoch nicht beanstandet, wenn 
die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für 
dieses Jahr noch nicht nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung über-
mittelt werden. Eine Bilanz sowie die Gewinn- und 
Verlustrechnung können in diesen Fällen in Papier-
form abgegeben werden.

Zu beachten ist, dass die Übermittlung durch  
Datenfernübertragung auch aufzustellende  
Bilanzen anlässlich einer Betriebsveräußerung,  
Betriebsaufgabe, Änderung der Gewinnermitt-
lungsart oder in Umwandlungsfällen betrifft.  
Zwischenbilanzen, die auf den Zeitpunkt eines  
Gesellschafterwechsels aufgestellt werden, sind als 
Sonderform einer Schlussbilanz ebenso wie Liquida-
tionsbilanzen durch Datenfernübertragung zu über-
mitteln.

lichen Haushalts wohnen, von den Eltern in der  
Steuererklärung ungekürzt angesetzt werden.  
Eigene Einkünfte (z. B. aus Kapitalvermögen) und 
Bezüge des Kindes (z. B. BAföG-Zuschuss) sind für 
den Ausbildungsfreibetrag irrelevant.

Auch ab 2012 werden die Kinderbetreuungskosten 
für alle Kinder unter 14 Jahren – in Höhe von 2/3 
der Kosten pro Kind (maximal 4.000 €/Jahr) – als 
Sonderausgaben berücksichtigt. Unerheblich ist, 
ob beide Elternteile oder Alleinerziehende arbeiten, 
krank oder in der Ausbildung sind.

Abgeltungsteuer

Ab dem Jahr 2012 müssen Kapitalerträge, die der 
Abgeltungsteuer (25 % zzgl. Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer) unterliegen, nicht mehr in 
der Steuererklärung angegeben werden, wenn der 
Steuerzahler außergewöhnliche Belastungen oder 
Spenden geltend machen will. Beim Abzug außer-
gewöhnlicher Belastungen wird so die zumutbare 
Belastung niedriger, und für den Spendenabzug  
bedeutet dies, dass sich der abziehbare Höchst- 
betrag verringert.

Bei Anlegern, die ihre Kapitaleinnahmen wegen 
der Günstigerprüfung freiwillig in der Steuer- 
erklärung angeben, werden die Erträge weiterhin 
beim Gesamtbetrag der Einkünfte berücksichtigt. 
Dies ist beim Spendenabzug günstig, weil es so zu 
einem höheren maximal möglichen Abzugsbetrag 
kommt. Bei den außergewöhnlichen Belastungen 
wirkt dies hingegen nachteilig. Denn in diesem Fall 
erhöht sich die zumutbare Eigenbelastung, und der 
Abzugsbetrag vermindert sich entsprechend. Im 
Einzelfall muss also vor Abgabe der Anlage KAP eine 
individuelle Berechnung erfolgen.

Bei der Geldanlage in geschlossene Auslandsfonds 
müssen Sparer ferner eine Auslandsinvestition  
ihrem Wohnsitzfinanzamt nicht mehr innerhalb 
von einem Monat, sondern erst sechs Monate nach  
Jahresablauf anzeigen.

Unternehmer/Selbständige

Die E-Bilanz ist da!

Nun ist es amtlich: Ab dem 1. Januar 2012 besteht 
für bilanzierende Unternehmen die Verpflich-
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Für Unternehmen bedeutet dies, dass es noch  
einiges zu tun gibt. Denn die neue Pflicht zur  
digitalen Übermittlung ist nicht mit einem Knopf-
druck erledigt. Künftig müssen im Rahmen der 
Steuererklärung entweder Handelsbilanzen mit 
Überleitungsrechnung oder Steuerbilanzen elektro-
nisch nach einem fest vorgegebenen Schema (sog. 
Taxonomie) an das Finanzamt übertragen werden. 
Dieses Schema basiert auf XBRL, die „extensible 
Business Reporting Language“, einem international 
akzeptierten Standard für den Austausch von Unter-
nehmensdaten, der unter anderem auch schon für 
die Offenlegung beim elektronischen Bundesanzei-
ger Verwendung findet. 

Für die E-Bilanz hat die Finanzverwaltung im  
Rahmen dieses Standards Pflichtfelder definiert und 
ergänzt, die für jeden Jahresabschluss ausgefüllt 
werden müssen. Das dadurch entstehende Grö-
ßenklassen unabhängige Normschema ist deutlich  
detaillierter als etwa die handelsrechtliche Gliede-
rung für große Kapitalgesellschaften. Dies erzwingt 
eine Überprüfung und Umstellung des betrieb-
lichen Rechnungswesens: Kontenrahmen und  
Bilanztabellen werden künftig zwangsläufig differen-
zierter, weil sie sich an den Pflichtangaben orientie-
ren sollten, die von der Finanzverwaltung gefordert  
werden.

Neue Regeln für Existenzgründer

Auf den Gründungszuschuss hat derzeit einen 
Rechtsanspruch, wer Arbeitslosengeld (ALG I) be-
ziehen kann, ein Gewerbe angemeldet hat und sei-
ner Arbeitsagentur ein Geschäftskonzept vorlegt, 
das zuvor von einer fachkundigen Stelle - beispiels-
weise einem Steuerberater - für tragfähig befunden 
wurde. Neun Monate erhält der Gründer dann  
einen Zuschuss in Höhe des ALG I, zuzüglich 300 € 

zur sozialen Sicherung. Legt er hiernach der Agen-
tur die Ernsthaftigkeit seiner Selbständigkeit dar, 
kann er für weitere sechs Monate 300 € erhalten.

Nach dem „Gesetz zur Verbesserung der Eingliede-
rungschancen am Arbeitsmarkt“ werden künftig die 
Arbeitsagenturen nach eigenem Ermessen entschei-
den, ob der Zuschuss gewährt wird. Die Maximal-
förderung wird von neun auf sechs Monate verkürzt, 
entsprechend die zweite Förderphase auf neun Mo-
nate verlängert. Antragsteller müssen zudem noch 
mindestens 150 Tage Restanspruchsdauer auf  das 
ALG I nachweisen, bislang sind es 90 Tage. Ein An-

tragsteller mit einem ALG-I-Anspruch von einem 
Jahr muss also ab Beginn seiner Arbeitslosigkeit in-
nerhalb von sieben Monaten seinen Antrag stellen; 
bislang hatte er hierfür neun Monate Zeit.

Zwar hatte der Bundesrat die vom Bundestag vor-
geschlagenen Gesetzesänderungen zunächst zu-
rückgewiesen. Doch der Vermittlungsausschuss ließ 
die Reform des Gründungszuschusses dann doch 
noch am 22. 11. 2011 passieren. Der Vermittlungs-
ausschuss hatte sich allerdings zuvor u. a. darauf 
verständigt, die Förderung der Einstiegsqualifizie-
rung zu erhalten. Arbeitgeber, die eine betriebliche 
Einstiegsqualifizierung durchführen, können somit 
durch Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe 
von 216 € monatlich zuzüglich eines pauschalier-
ten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag der oder des Auszubildenden ge-
fördert werden. Außerdem wurde die ursprünglich 
beschlossene Kürzung der Förderdauer für ältere 
Arbeitnehmer wieder gestrichen.

Firmenjubiläum und    
Geschäftsführergeburtstag

Die Kosten einer GmbH für eine Feier, bei der 
gleichzeitig das fünfjährige Firmenjubiläum und 
der Geburtstag des Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rers gefeiert werden, sind als verdeckte Gewinnaus-
schüttung zu behandeln und daher nicht absetzbar. 

Dies hat das FG Berlin-Brandenburg entschieden.
Grundsätzlich zählen alle Kosten einer GmbH zu 
den Betriebsausgaben, da sie keinen Privatbereich 
hat und daher keine Entnahmen tätigen kann. Be-
treffen Kosten aber den Privatbereich eines Gesell-
schafters, kann der Betriebsausgabenabzug durch 
den Ansatz einer sog. verdeckten Gewinnausschüt-
tung neutralisiert werden; die GmbH muss die Ko-
sten dann im Ergebnis versteuern. 

Eine GmbH lud ihre Arbeitnehmer und Ge-
schäftsfreunde zu einer Feier ein. Anlass der 
Feier war sowohl das fünfjährige Firmenjubi-
läum der GmbH als auch der 50. Geburts-
tag ihres Gesellschafter-Geschäftsführers, 
der mit 50 % an der GmbH beteiligt war. 

Dessen Freunde und Bekannte waren nicht einge-
laden. Die GmbH machte die Kosten für die Feier 
als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt kor-
rigierte dies hingegen durch den Ansatz einer ver-
deckten Gewinnausschüttung.
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Finanzamt notwendig. Im Detail sieht die Über-
gangsregelung wie folgt aus:

	Gültigkeit der Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbe-
scheinigung 2011 im Jahr 2012: Die Lohnsteu-
erkarte 2010 sowie eine vom Finanzamt ausge-
stellte Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 
2011 (sog. Ersatzbescheinigung 2011) bleiben 
weiterhin gültig. Sie bilden für den Arbeitgeber 
die Grundlage für die Berechnung der Lohnsteu-
er im Jahr 2012.

	Was tun bei einer Änderung der Verhältnisse ge-
genüber 2010/2011? Weichen die auf der Lohn-
steuerkarte 2010 bzw. der Ersatzbescheinigung 
2011 eingetragenen Lohnsteuerabzugsmerk-
male (Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, 
Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag, Religions-
merkmal, Faktor) von den tatsächlichen Verhält-
nissen zu Beginn des Jahres 2012 ab, können 
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber das Mitteilungs-
schreiben des Finanzamts zur „Information über 
die erstmals elektronisch gespeicherten Daten 
für den Lohnsteuerabzug (Elektronische Lohn-
steuerabzugsmerkmale)“ vorlegen, das dann al-
lein (!) maßgeblich für den Lohnsteuerabzug ist. 
Sind die Angaben in dem Mitteilungsschreiben 
unzutreffend bzw. nicht alle notwendigen Infor-
mationen enthalten (beispielsweise fehlt ein Frei-
betrag wegen höherer Werbungskosten), sollte 
der Arbeitnehmer beim Finanzamt eine Ände-
rung beantragen. Das gleiche gilt, wenn erstmals 
für 2012 eine Änderung der Lohnsteuerabzugs-
merkmale eintritt. Der vom Finanzamt daraufhin 
erstellte Ausdruck der ab dem Jahr 2012 gültigen 
ELStAM ist dann dem Arbeitgeber vorzulegen. 
 
Wichtig: Das Mitteilungsschreiben und der Aus-
druck des Finanzamts sind für den Arbeitge-
ber allerdings nur dann maßgebend, wenn ihm 
gleichzeitig die Lohnsteuerkarte 2010 bzw. die 
Ersatzbescheinigung 2011 für das erste Dienst-
verhältnis des Arbeitgebers vorliegt (Steuerklas-
sen I bis V).

	Keine Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheini-
gung 2011 vorhanden: Diese Neu-Arbeitnehmer 
müssen beim Finanzamt eine „Bescheinigung für 
den Lohnsteuerabzug 2012“ beantragen und 
diese dem Arbeitgeber vorlegen.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg wies die 
Klage der GmbH ab und begründete dies wie folgt: 

	Die Feier war sowohl privat als auch geschäftlich 
veranlasst: Einerseits gab es einen betrieblichen 
Anlass, weil die GmbH ihr fünfjähriges Firmenju-
biläum feierte. Andererseits war sie privat veran-
lasst, weil die Feier aufgrund des 50. Geburtstags 
des Gesellschafter-Geschäftsführers ausgerich-
tet wurde. Die Einladung enthielt das Firmelogo 
und weist auf beide Anlässe gleichrangig hin. 

	Daher bestand ein grundsätzliches Abzugs- und 
Aufteilungsverbot. Dieses Verbot gilt nur dann 
nicht, wenn die Kosten nach objektivierbaren Kri-
terien aufgeteilt und anteilig dem betrieblichen 
und privaten Bereich zugeordnet werden kön-
nen. Diese Zuordnung war im Streitfall aber nicht 
möglich, weil die Gäste sowohl das Firmenjubi-
läum als auch den 50. Geburtstag gleichzeitig 
feierten. 

Für die GmbH hätte es im Streitfall ggf. rat-
sam sein können, zwei Feiern auszurichten:

 
Eine kleine Feier anlässlich des 50. Geburts-
tags ihres Gesellschafter-Geschäftsführers, 
deren Kosten als verdeckte Gewinnausschüt-

tung zu behandeln gewesen wären, und eine große 
Feier aus Anlass des fünfjährigen Firmenjubiläums, 
deren Kosten als Betriebsausgaben hätten abge-
setzt werden können, ohne dass der Ansatz einer 
verdeckten Gewinnausschüttung droht.

Anders hätte das FG im Übrigen entschieden, wenn 
es sich um die Kosten für einen Fremdgeschäftsfüh-
rer gehandelt hätte. Dieser ist nicht an der GmbH 
beteiligt, und das Finanzamt hätte keine verdeckte 
Gewinnausschüttung ansetzen dürfen.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

ELStAM startet 2013

Das neue Verfahren der elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale (ELStAM) verschiebt sich auf den 
1. 1. 2013. Dies bedeutet: Haben sich die Verhält-
nisse gegenüber 2010 bzw. 2011 nicht geändert, 
gelten die bisherigen Lohnsteuerabzugsmerkmale 
fort; hier besteht kein Handlungsbedarf. Nur bei 
Änderungen ab dem 1. 1. 2012 wird der Gang zum 
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